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 Melle, den 21.02.2022 

 
 

Antrag auf Änderung der Richtlinie zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen durch 
die Stadt Melle 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Dettmann, 
 
die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Melle stellt ergänzend zum Antrag der SPD/Grüne/Linke Stadtrats-
gruppe vom 22.12.2021 den nachstehenden Antrag zur Beratung im nächsten Ausschuss für Soziales, 
Sport und ehrenamtliches Engagement sowie im Rat der Stadt Melle. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Gruppenleiter*innen, die nicht ihren ersten Wohnsitz im Gebiet der Stadt Melle haben, erhalten auch 
dann die üblichen Zuschüsse für Freizeitmaßnahmen und Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, wenn der 
Träger der Maßnahme die Tätigkeit als Gruppenleiter*in bescheinigt. Der Besitz einer gültigen Juleica 
ist nicht mehr notwendig. 
 
Teilnehmer*innen, die nicht ihren ersten Wohnsitz im Gebiet der Stadt Melle haben, werden auch dann 
gefördert, wenn sie Mitglied des Trägers der Maßnahme sind. Die Mitgliedschaft ist durch den Träger 
der Maßnahme zu bescheinigen. 
 
Sofern die in der Sitzung des Rates vom 15.07.2020 beschlossene Erweiterung der Richtlinie zur För-
derung jugendpflegerischer Maßnahmen durch die Stadt Melle bis zum 31.12.2022 verlängert wird, 
sollten mehrtägige Freizeitmaßnahmen mit und ohne Übernachtungen gefördert werden. Tagesveran-
staltungen sollten nur gefördert werden, wenn diese mindestens 6 Stunden andauern. 
 
 
Begründung: 
 
Mit der Richtlinie zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen durch die Stadt Melle unterstützt diese 
Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Melle. 
 
Die Zuschüsse nach dieser Richtlinie sollen ehrenamtliches Engagement stärken und die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen zu eigenständigen und verantwortlichen Persönlichkeiten unterstützen. 
 
Unsere Stadt Melle lebt vom ehrenamtlichen Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Dieses Enga-
gement ist gerade in Jugendgruppen und -verbänden unerlässlich, um die positive Entwicklung der Kin-
der und Jugendlichen in der Stadt Melle zu begleiten und zu unterstützen. 
 
Zum aktuellen Zeitpunkt erhalten Gruppenleiter*innen, die nicht ihren ersten Wohnsitz im Gebiet der 
Stadt Melle haben, auch dann die üblichen Zuschüsse, wenn sie im Besitz einer gültigen Juleica sind. 
Viele Gruppenleiter*innen haben aufgrund ihres Studiums oder aus anderen Gründen ihren ersten 
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Wohnsitz nicht mehr in Melle. Durch die starke Bindung an unsere Stadt sind sie dennoch oft in ihrer 
Freizeit als Gruppenleiter*innen tätig. Viele Gruppenleiter*innen sind zu Beginn ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit im Besitz einer Juleica. Die für den Fortbesitz der Juleica notwendigen Fortbildungen können 
viele ehrenamtlich tätige Gruppenleiter*innen aufgrund des Studiums, Berufs o. ä. jedoch nebenbei 
nicht mehr leisten. Aus diesem Grund ist nach Ablauf der Juleica (üblicherweise ist dieses nach drei 
Jahren der Fall) zum aktuellen Zeitpunkt eine Förderung nicht mehr notwendig. Diese Gruppenleiter*in-
nen sind zur zukünftigen Aufrechterhaltung der vielfältigen Meller Jugendarbeit jedoch notwendig und 
sollten daher auch zukünftig ohne Juleica gefördert werden. 
 
Gefördert werden zum aktuellen Zeitpunkt ausschließlich Teilnehmer*innen, die ihren ersten Wohnsitz 
in Melle haben. Einige Vereine, wie beispielsweise das THW, haben einen Einzugsbereich der über die 
Stadt Melle hinausgehen. Diese Teilnehmer*innen engagieren sich in und für unsere Stadt, so dass 
auch sie, sofern sie Mitglied des Trägers der Maßnahme sind, zukünftig gefördert werden sollen. 
 
Mit der im Juli 2020 beschlossenen Erweiterung der Richtlinie zur Förderung jugendpflegerischer Maß-
nahmen durch die Stadt Melle sin die Mindestdauern für Freizeitmaßnahmen entfallen. Hier sollte für 
Tagesveranstaltungen eine Mindestdauer von 6 Stunden festgelegt werden. 
 
Eine weitere inhaltliche Begründung kann in der Beratung des Antrags in den zuständigen Gremien 
erfolgen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Bernd Gieshoidt 
-Vorsitzender- 
 


